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Ladung und Kundmachung 
 
 
Am  

Freitag, 17.04.2026 um 10 Uhr 
 
findet mit dem Zusammentritt im Gemeindeamt Kainach, 8573 Kainach 19, gemäß 
§ 25 Abs. 1 des Baugesetzes für das Land Steiermark vom 04.04.1995 LGBl. Nr. 59 in 
der jeweils geltenden Fassung die 
 
 

BAUVERHANDLUNG 
 
 
für nachfolgende Bauvorhaben statt: 
 

• Abbruch der bestehenden Steinschlichtung 

• Errichtung einer neuen Böschung mittels bewehrter Erde 

• Errichtung einer Gartenhütte und 2 Vordächern 

• Errichtung einer Einfriedung 
 
Bauwerber:   Joachim Gößler 
Anschrift: 8572 Karl-Ortner-Siedlung 22 
 
Pläne und Baubeschreibung liegen bis zum Tage vor Beginn der Bauverhandlung 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht auf. 
 
Einwendungen, die nicht spätestens am Tage vor Beginn der Bauverhandlung 
schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht oder während der Verhandlung mündlich 
vorgebracht werden, finden gem. § 42 AVG 1991, BGBl. 51 (WV) in der jeweils 
geltenden Fassung keine Berücksichtigung. 
 
Bei Beteiligten, die trotz Ladung bzw. Verlautbarung nicht erscheinen und keine 
Einwendungen erhoben haben, wird angenommen, dass sie dem Bauvorhaben 
zustimmen. Die Vertretung der Beteiligten durch Bevollmächtigte ist zulässig. 
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Bei Errichtung von Neubauten ist das Objekt für die Beurteilung bei der 
Bauverhandlung provisorisch abzustecken. 
 

Ergeht an: 

• Bauwerber/Grundeigentümer 

• Anrainer (30m)    

• Sachverständiger 

• Verhandlungsleiter 
 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Bernd Gratzer, MA e.h. 
 

 
 
kundgemacht am 08.04.2026 
 
 

 

 


